
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unter 16 Jahren Ab 16 Jahren, 
unter 18 Jahren 

Tabak Kein Verkauf, 
Kein Konsum 

Kein Verkauf, 
Kein Konsum 

Bier, Wein etc. Kein Verkauf, 
Kein Konsum 

Verkauf und 
Konsum erlaubt 

Spirituosen, 
Alkopops 

Kein Verkauf, 
Kein Konsum 

Kein Verkauf, 
Kein Konsum 

Aufenthalt in 
Diskotheken und 
bei Tanz-
veranstaltungen   

Nur in Begleitung 
Erziehungs-
beauftragter 

Bis 24 Uhr erlaubt, 
danach nur in 
Begleitung 
Erziehungsbeauftragter 

Aufenthalt in 
Gaststätten 

Nur in Begleitung 
Erziehungs-
beauftragter 

Bis 24 Uhr erlaubt, 
danach nur in 
Begleitung 
Erziehungsbeauftragter 
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